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Allgemeinverfügung 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde

über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
und zur Bestimmung der Bereiche, in denen nach § 2 Abs. 6 Satz 1 der Landesver

ordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2, eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen ist

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 106 
Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwal
tungsgesetz - LVwG) wird in Ausführung des § 2 Absatz 6 der Landesverordnung zur Be
kämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 01.11.2020 folgende Allgemeinverfügung 
erlassen:
1. 1ln den in Anlage 1 bezeichneten öffentlich zugänglichen Bereichen ist gemäß § 2 Ab

satz 6 Satz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2, 
ersatzverkündet am 1.11.2020, an den in der Anlage 1 genannten Wochentagen sowie 
zu den dort genannten Tageszeiten das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ver
pflichtend. Ausnahmen und sonstige Anforderungen ergeben sich aus § 2 Absatz 5 
und 6 der Landesverordnung. 3Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
und für die eine Ausnahme nicht zutrifft, sind das Betreten, der Aufenthalt und die Nut
zung der öffentlich zugänglichen Bereiche nicht gestattet.
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2. Diese Anordnung tritt ab dem 02.11.2020 in Kraft. Sie ist bis einschließlich 29.11.2020 
befristet.

3. Die Allgemeinverfügung findet ihre Grundlage in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 IfSG
i.V.m. § 106 Absatz 2 LVwG. Zuwiderhandlungen sind daher Ordnungswidrigkeiten 
nach § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG.

4. Die Anordnungen sind gemäß § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollzieh
bar. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Maßnahmen haben keine auf
schiebende Wirkung.

5. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen werden.

Begründung
Rechtsgrundlage für die getroffene Maßnahme ist § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG in Ver
bindung mit § 106 Abs. 2 LVwG in Ausführung des § 2 Abs. 6 Landesverordnung zur Be
kämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 01.11.2020.

Danach trifft die zuständige Behörde in dem Fall, dass Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich ergibt, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange 
es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Sie kann 
insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur un
ter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche 
Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Nach Satz 2 kann die zu 
ständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen be
schränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrich
tungen oder Teile davon schließen.

Bei dem aktuell zirkulierenden SARS-CoV-2 Virus handelt es sich unstrittig, um einen Er
reger, der zu einer übertragbare Krankheit im Sinne des § 2 Nr. 3 IfSG führt. Die Verbrei
tung des SARS-CoV-2 Virus ist zur Bekämpfung der Pandemie zu unterbinden. Der An
wendungsbereich des 5. Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes ist daher eröffnet.

Es handelt sich bei der Ermächtigung nach § 28 Abs. 1 IfSG um eine Generalklausel, die 
die zuständige Behörde zum Handeln verpflichtet. Hinsichtlich Art und Umfang der Be
kämpfungsmaßnahme ist der zuständigen Behörde Ermessen eingeräumt. Für die Beurtei
lung der Schadenswahrscheinlichkeit ist der im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht 
geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts 
umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglich
erweise eintretende Schaden ist. Aus diesem Grunde können Maßnahmen auch gegen
über anderen Personen als den in § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG genannten Personen erlassen 
werden.
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Nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 
vom 01.11.2020 ist von Fußgängerinnen und Fußgängern eine Mund-Nasen-Bedeckung in 
Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen 
und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen typischerweise das Ab
standsgebot nicht eingehalten werden kann, zu tragen. Die vorgenannten Bereiche sowie 
die zeitliche Einschränkung sind durch das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg- 
Eckernförde nach vorheriger Abstimmung mit den betroffenen kreisangehörigen Gemein
den festgelegt worden. Nach Einschätzung der ortskundigen Behörden ist die Anordnung 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an den in Anlage 1 genannten Orten 
unbedingt erforderlich. An den in der Anlage 1 genannten Bereichen ist die Mund-Nasen- 
Bedeckung dringend geboten, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Die Maßnahme ist auch erforderlich. Es sind keine gleich geeigneten, weniger belasten
den Maßnahmen ersichtlich. Dies gilt hier vor allem, weil es an jenen in Anlage 1 bezeich- 
neten Orten nicht möglich ist, in der überwiegenden Zeit den Mindestabstand zu anderen 
Personen einzuhalten. In diesen stark frequentierten Bereichen kann das Abstandsgebot 
im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vom 01.11.2020 nicht immer eingehalten werden. Die Bereiche, in denen die 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden soll, sind durch die Bezeichnung in der Anlage 
1 klar begrenzt. Die Anordnung ist außerdem zeitlich auf das nach Auffassung der örtli
chen Behörden und dem Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde auf das 
notwendige Maß (Tageszeit/Wochentag) begrenzt. So bildet der zeitliche Rahmen vor al
lem die Stoßzeiten in den jeweiligen räumlichen Bereichen ab.

Im Übrigen gilt § 2 Abs. 5 Satz 3 Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vom 01.11.2020, d.h. die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zum vollende
ten sechsten Lebensjahr und Personen, die äufgrund einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies 
glaubhaft machen können.

Diese Anordnung tritt am 02.11.2020 in Kraft.

Sie ist bis einschließlich 29.11.2020 befristet.

Die Allgemeinverfügung findet ihre Grundlage in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 IfSG i.V.m. § 
106 Absatz 2 LVwG in Ausführung des § 2 Abs. 6 Satz 1 Landesverordnung zur Bekämp
fung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 01.11.2020. Zuwiderhandlungen sind daher Ord
nungswidrigkeiten nach § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG.

Die Anordnungen sind gemäß § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Maßnahmen haben keine aufschiebende 
Wirkung.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift 
beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste, Kaiser
straße 8, 24768 Rendsburg einzulegen.

Ist eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt involviert oder erfolgt die elektronische Ein
legung des Widerspruchs durch eine Behörde, kann sie über das besondere elektronische 
Anwaltspostfach bzw. Behördenpostfach an das besondere elektronische Behördenpost
fach des Kreises Rendsburg-Eckernförde erfolgen.

Ein Widerspruch per E-Mail ist nicht zulässig. Bürgerinnen und Bürger können an das be
sondere elektronische Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur frist
wahrend Widerspruch einlegen, wenn die Bürgerin oder der Bürger ein Bürger-EGVP- 
Konto (OSCI-Konto) besitzt und zusätzlich eine qualifizierte elektronische Signatur ver
wendet.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) keine 
aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung kann 
gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff- 
Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig gestellt werden.

Im ' "

Cora von der Heide
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Anlage 1 zur Allaemeinverfüqunq des Kreises Rendsbura-Eckernförde vom
01.11.2020 über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2 und zur Bestimmung der Bereiche, in denen nach § 2 Abs. 6 Satz 1 der
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2. eine Mund-
Nasen-Bedeckunq zu tragen ist

An folgenden Orten ist während der angegebenen Tageszeiten grundsätzlich eine Mund- 
Nasen-Bedeckung zu tragen:

1. Stadt Rendsburg
• Montag - Sonntag 6-22 Uhr

- Röhlingsplatz
- Bahnhofstraße
- Holstenstraße bis Ecke Werkstätten Materialhof

• Montag - Freitag 10 -18 Uhr 
Samstag 10 - 14 Uhr

- Hohe Straße
- Holsteiner Straße
- Schiffbrückenplatz
- Schloßplatz
- Torstraße
- Neue Straße
- Mühlenstraße
- Altstädter Markt
- Stegengraben
- Am Holstentor
- Jungfernstieg ab Röhlingsplatz bis zur Ecke Provianthausstraße
- Am Gymnasium
- Holstenstraße

2. Stadt Eckernförde
• Montag - Freitag 10 - 18 Uhr 

Samstag 10 - 14 Uhr
- Kieler Straße
- Frau-Clara-Straße
- Ochsenkopf
- St.-Nicolai-Straße
- Schulweg (von Einmündung Reeperbahn bis Rathausmarkt)

• Montag - Freitag 14-18 Uhr 
Samstag - Sonntag 10-16 Uhr

- Strandpromenade mit Kurpark
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3. Stadt Nortorf
• Montag - Freitag 10 - 18 Uhr 

Samstag 10-14 Uhr
- Am Markt
- Marktplatz
- Große Mühlenstraße (von Einmündung Am Markt / Poststraße bis Ein

mündung Kirchspielstraße)
- Poststraße (von Einmündung Große Mühlenstraße bis Einmündung 

Schülper Gang)
- Bahnhofstraße (von Einmündung Poststraße bis Einmündung Neue Stra

ße)

4. Gemeinde Bordesholm
• Montag - Freitag 10 - 18 Uhr 

Samstag 10-14 Uhr
- Bahnhofstraße (von Einmündung Moorweg bis Einmündung Am Bogen)
- Mühlenstraße (von Einmündung Bahnhofstraße bis Einmündung 

Steindamm)

5. Gemeinde Fockbek
• Montag - Freitag 10 - 18 Uhr 

Samstag - Sonntag 10 - 14 Uhr
- Rendsburger Straße im Bereich der Hausnummern 44 bis 50

6. Gemeinde Kronshagen
• Montag - Freitag 10 -18 Uhr 

Samstag 10-14 Uhr
- Bürgermeister-Drews-Straße im Bereich der Hausnummern 2 bis 16

7. Gemeinde Strande
• Montag - Freitag 14-18 Uhr 

Samstag - Sonntag 10-16 Uhr
- Von Promenade “Schilksee“ über Promenade Strande bis Höhe Surfkiosk


